
Mitteilungen der Geschäftsstelle

538 Ärzteblatt Sachsen 11/2002

Nach dem Transfusionsgesetz vom 1. Juli
1998 (Transfusionsgesetz – TFG), das
am 7. Juli 1998 in Kraft getreten ist, müs-
sen stationäre und ambulante Einrichtun-
gen der Krankenversorgungen, die Blut-
produkte anwenden, ein Qualitätssiche-
rungssystem entwickeln.

Der Qualitätsbeauftragte hatte ab 31. 12.
2001 im einjährigem Abstand der Säch-
sischen Landesärztekammer nachzuweisen,
dass das Qualitätssicherungssystem der
Anwendung von Blutprodukten den Vor-
gaben der Richtlinien entspricht. Wir ma-
chen darauf aufmerksam, dass im „Ärz-
teblatt Sachsen“, Heft 2/2001, dazu das
Muster einer Selbstverpflichtungserklä-
rung veröffentlicht wurde und erinnern
nochmals an den aktuellen Abgabetermin
31. Dezember 2002.

Dr. med. Siegfried Herzig,
Ärztlicher Geschäftsführer

Richtlinie zur 
Gewinnung von Blut
und Blutbestandteilen

Wir möchten Sie über Änderungen zur
Fahrerlaubnis-Verordnung, veröffentlicht im
Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 59/2002 vom
23. August 2002, informieren. Im § 12 sind
einige Änderungen vorgenommen worden:
a) in Absatz 2 Satz 4 und Absatz 4 wird
jeweils die Angabe „Anlage 6 Nr. 1“ durch
die Angabe „Anlage 6 Nr. 1.1“ ersetzt.
b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
„(5) Besteht der Bewerber den Sehtest
nicht, hat er sich einer augenärztlichen
Untersuchung des Sehrvermögens nach
Anlage 6 Nr. 1.2 zu unterziehen und
hierüber der Fahrerlaubnisbehörde ein
Zeugnis des Augenarztes einzureichen.“
c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
„(6) Bewerber um die Erteilung oder
Verlängerung einer Fahrerlaubnis der
Klasse C, C1, CE, C1E, D, D1, DE oder
D1E haben sich einer Untersuchung des
Sehrvermögens nach Anlage 6 Nr. 2 zu
unterziehen und hierüber der Fahrerlaub-

nisbehörde eine Bescheinigung des Arz-
tes nach Anlage 6 Nr. 2.1 oder ein Zeug-
nis des Augenarztes nach Anlage 6 Nr.
2.2 einzureichen.“
d) Absatz 8 wird wie folgt gefasst:
„(8) Werden Tatsachen bekannt, die Be-
denken begründen, dass der Fahrerlaub-
nisbewerber die Anforderungen an das Seh-
vermögen nach Anlage 6 nicht erfüllt
oder dass andere Beeinträchtigungen des
Sehvermögens bestehen, die die Eignung
zum Führen von Kraftfahrzeugen beein-
trächtigen, kann die Fahrerlaubnisbehörde
zur Vorbereitung der Entscheidung über die
Erteilung oder Verlängerung der Fahrer-
laubnis oder über die Anordnung von Be-
schränkungen oder Auflagen die Beibrin-
gung eines augenärztlichen Gutachtens
anordnen. § 11 Abs. 5 bis 8 gilt entspre-
chend, § 11 Abs. 6 Satz 4 jedoch mit der
Maßgabe, dass nur solche Unterlagen über-
sandt werden dürfen, die für die Beurtei-

lung, ob die Beeinträchtigungen des Seh-
vermögens bestehen, die die Eignung
zum Führen von Kraftfahrzeugen beein-
trächtigen, erforderlich sind.“
Hinweis:
Die Muster der Formblätter, Bescheini-
gung über die ärztliche Untersuchung
(Anlage 6 Nr. 2.1 der Fahrerlaubnis-Ver-
ordnung), Zeugnis über die augenärztliche
Untersuchung des Sehrvermögens (An-
lage 6 Nr. 2.2 der Fahrerlaubnis-Verord-
nung) Teil1 und Teil 2 können Sie zum
Beispiel bei der Firma 
Kohlhammer W. 
Deutscher Gemeindeverlag GmbH,
Rudolf-Leonhard-Str. 28,
01097 Dresden,
Tel. 03 51/8 02 26 86, Fax 8 02 06 64
bestellen.

Dr. med. Siegfried Herzig
Ärztlicher Geschäftsführer

Verordnung zur Änderung 
der Fahrerlaubnis-Verordnung und anderer 
straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (FeVÄndV)

Konzerte
Sonntag, 1. Dezember 2002

11.00 Uhr
Junge Matinee

Bläsermusik zur Weihnachtszeit
Es musizieren Schülerinnen und Schüler des 

Heinrich-Schütz-Konservatoriums Dresden e.V.

Donnerstag, 19. Dezember 2002
19.30 Uhr

Weihnachtskonzert
Es ist für uns eine Zeit 

angekommen
Mädchenchor der Jugendkunstschule 

„Schloss Albrechtsberg“ Dresden
Leitung: Claudia Sebastian-Bertsch

Klavier: Anita Röbke
Moderation: Wanda Mainka,

Sophia Heckschen,
Annida Aldejohann

Programmänderungen
bleiben vorbehalten.

Alle Mitglieder sind mit ihren Angehörigen 
und Freunden sehr herzlich eingeladen.

Konzerte und 
Ausstellungen

Ausstellungen
Foyer der 

Sächsischen Landesärztekammer

Hubertus Giebe
Lithografien – Farbdrucke vom Stein

bis 18. November 2002

Kathrin Harder
Constructum – Zeichnungen

19. November 2002 bis 13. Januar 2003

Vernissage
Donnerstag, 21. November 2002

19.30 Uhr
Einführung: Dr. phil. Ingrid Koch,

Kunstjournalistin und Autorin

Foyer der 
Sächsischen Ärzteversorgung

Susanne Kiesewetter
Malerei und Grafik

„Augen-Blicke“
bis 28. 2. 2003




